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Amtliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 
2018 der Bundesstadt Bonn 
 
Der Jahresabschluss 2018 der Bundesstadt Bonn wur-
de in der Ratssitzung vom 12.12.2019 festgestellt. 
 
Die Anzeige des Jahresabschlusses 2018 bei der Be-
zirksregierung gemäß § 96 Abs. 2 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgte am 
13.12.2019. Der Jahresabschluss 2018 mit seinen An-
lagen steht zur Einsichtnahme beim Kassen- und Steu-
eramt im Stadthaus, Berliner Platz 2 (Etage 16), 53111 
Bonn in den Bürozeiten zur Verfügung.  
 
Die Einsichtnahme ist ebenfalls im Internet unter 
www.bonn.de/jahresabschluesse möglich. 
 
 
 
 
 
 
Möglichkeit der Einsichtnahme des Beteiligungsbe-
richtes 2018 über die wirtschaftliche Betätigung der 
Bundesstadt Bonn 
 
Der Beteiligungsbericht 2018 über die wirtschaftliche 
Betätigung der Bundesstadt Bonn beinhaltet Informati-
onen über die Beteiligung der Bundesstadt Bonn an Un-
ternehmen und Einrichtungen des privaten und des öf-
fentlichen Rechts und wird gemäß § 117 der Gemein-
deordnung des Landes Nordrhein-Westfalen jährlich 
neu herausgegeben. 
 
Der Bericht ist im Internet unter: www.bonn.de, Rubrik 
„Stadtverwaltung A bis Z“, „Service bieten“, „Aktuelles. 
Zahlen. Fakten“, „Beteiligungsberichte“ verfügbar. 
 
Bonn, den 6.1.2020 
 
Der Oberbürgermeister 
gez. Sridharan 
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Bekanntgabe nach § 3a des Umweltverträglich-
keitsprüfungsgesetzes (UVPG) des Ergebnisses der 
Vorprüfung des Einzelfalls 
 
Dipl.-Ing. Frank H. Asbeck beantragt für das Bauvorha-
ben Rheinkönig in der Martin-Luther-King-Str. 24, 
53175 Bonn, die wasserrechtliche Erlaubnis gemäß § 8 
Wasserhaushaltsgesetz zur Förderung von Grundwas-
ser zum Betrieb einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe. 
Zum Heizen der Gebäude soll eine jährliche Gesamt-
wassermenge von 250.000 m³ gefördert und nach der 
Nutzung abgekühlt über ein Speicherbecken in den 
Rhein abgeleitet werden. 
 
Da dieses Vorhaben in den Anwendungsbereich des 
UVPG fällt, wurde eine Vorprüfung des Einzelfalls ge-
mäß § 3c Abs.1 durchgeführt. Im Rahmen der Vorprü-
fung wurde festgestellt, dass für das beantragte Vorha-
ben keine Verpflichtung zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung besteht. Das Vorhaben kann 
aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksichti-
gung der in Anlage 2 UVPG aufgeführten Kriterien so-
wie landesspezifischer Standortgegebenheiten keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben, 
die nach § 12 UVPG zu berücksichtigen wären. 
 
Gemäß § 3a Satz 3 UVPG ist diese Feststellung nicht 
selbstständig anfechtbar. 
 
Die Screening-Unterlagen können nach den Bestim-
mungen des Umweltinformationsgesetzes bei der Unte-
ren Umweltbehörde der Bundesstadt Bonn, 53111 
Bonn, Berliner Platz 2, Aufzug 1, Etage 8 A, während 
der Dienststunden montags und donnerstags von 08.00 
Uhr bis 18.00 Uhr, sowie dienstags, mittwochs und frei-
tags von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr eingesehen werden. 
 
Bonn, den 14.1.2020 
 
Der Oberbürgermeister 
Im Auftrag 
gez. Wietschel-Ulrich 
Amt für Umwelt, Verbraucherschutz und Lokale Agenda 
 
 
 
 
 
Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV 
NRW. 2010) in der zurzeit gültigen Fassung 
 

Das Schreiben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
der Bundesstadt Bonn 
 

Datum der Verfügung 
09.01.2020 

Az.: 
50-223U/905561 L 

Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 
Herrn Haithem Hadjie Esmael 

 

mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während 
der Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus 
Bonn-Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, 
Zimmer 16, bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öf-
fentlich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter 

Satz VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Be-
kanntmachung dieser Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in 
Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. 
 
Bonn, den 9.1.2020 
 
Der Oberbürgermeister 
Im Auftrag 
gez. Orth 
 
 
 
 
Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV 
NRW. 2010) in der zurzeit gültigen Fassung 
  

Der Bescheid nach dem Unterhaltsvorschussgesetz der 
Bundesstadt Bonn 
 

Datum der Verfügung 
08.06.2018 

Az.: 
50-223U/kr/891491 

Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 
Herrn Redouane Douiou 

 

mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus Bonn-
Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, Zimmer 5, 
bereit.  
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öf-
fentlich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter 
Satz VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Be-
kanntmachung dieser Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in 
Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. 
 
Bonn, den 9.1.2020 
 
Der Oberbürgermeister 
Im Auftrag 
Kreuzner 
 
 
 
 
 
Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV 
NRW. 2010) in der zurzeit gültigen Fassung 
 
Der Bescheid (Aktenzeichen: 2000.3600.8931, HaB) 
der Bundesstadt Bonn – Amt 21-30 – vom 10.01.2020 
für Aivaras Leinartas, als Geschäftsführer der Firma 
Plodex GmbH, früher wohnhaft Kalkuhlstr. 13, 53227 
Bonn, jetzt unbekannten Aufenthaltes, liegt zur Abho-
lung durch den Empfänger oder eines Bevollmächtigten 
während der Dienststunden im Kassen- und Steueramt 
im Stadthaus, Berliner Platz 2, 53111 Bonn, Etage 14 A 
bereit. 
 

8



 

Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öf-
fentlich zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter 
Satz VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Be-
kanntmachung dieser Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in 
Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. 
 
Bonn, den 10.1.2020  
 
Der Oberbürgermeister 
Im Auftrag 
gez. Martina Lawitzke 
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Öffentliche Zustellung 
 

nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land NRW vom  
07.03.2006 (GV NRW. S. 94 / SGV NRW. 2010) in der zurzeit gültigen Fassung 

 

Die Bescheide der Stadt Bonn   Amt 33 - 2   
 
Datum PK-Nr.  

03.01.2020 7777.2975.0229  
Betroffene/r    

Khosrawi Farsani, Pejman, Rotdornweg 8, 50 389 Wesseling      
Datum PK-Nr.  

08.01.2020 7777.4417.7747  
Betroffene/r    

Bidileac, Sergiu-Adrian, Aggerstr. 8. 53 332 Bornheim     
Datum PK-Nr.  

06.01.2020 7777.4426.7533  
Betroffene/r    

Kurdi, Mustafa, Friesdorfer Str. 52, 53 173 Bonn
Datum PK-Nr.  

04.10.2019 7777.5079.0463  
Betroffene/r    

Müller, Robert, Dorfstr. 3, 46 487 Wesel     
Datum PK-Nr.  

20.12.2019 7777.2977.7836  
Betroffene/r    

Raykov, Velcho, Orkener Str. 88, 41 515 Grevenbroich     
Datum PK-Nr.  

08.01.2020 7777.5112.4912  
Betroffene/r    

Klasen, Alfred, Aachener Str. 66, 50 389 Wesseling     
Datum PK-Nr.  

06.01.2020 7777.5101.2650  
Betroffene/r    

El Ghaouti, Faissal, Quantiusstr. 2, 53 115 Bonn
Datum PK-Nr.  

07.01.2020 7777.3113.9248  
Betroffene/r    

Adetunji, Ayokunle David, Albert-Schweitzer-Str. 3, 52 531 Übach-Palenberg     
 

 
jetzt unbekannten Aufenthaltes, liegen zur Abholung durch die Empfänger oder deren Bevollmächtigten während 
der Dienststunden im Stadthaus, Berliner Platz 2, Etage 4 A, Registratur, 53111 Bonn, bereit. 
Das vorgenannte Dokument wird hiermit gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öffentlich 
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.. 
 

Bonn, den   13. Januar 2020    
 
 
Der Oberbürgermeister 
Im Auftrag 
 

gez. Schöps  
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Seniorenzentren der Bundesstadt Bonn 
 
Jahresabschluss zum 31.12.2018 
 
Der Rat der Bundesstadt Bonn hat am 26.09.2019 bezüglich des Jahresabschlusses 2018  
(Bilanz zum 31.12.2018, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) der Seniorenzentren 
der Bundesstadt Bonn folgenden Beschluss gefasst: 
 

1. Der Rat nimmt von dem Prüfungsergebnis der bestellten Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH Kenntnis und stellt den 
Jahresabschluss 2018 der Seniorenzentren mit einer Bilanzsumme von 11.333.163,17 
EUR, einem handelsrechtlichen Jahresüberschuss von 79.246,87 EUR sowie den 
Lagebericht fest. 
 

2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 79.246,87 EUR wird mit dem aus der Historie 
bestehenden Verlustvortrag von 146.167,10 EUR verrechnet und der verbleibende 
Betrag von 66.920,23 EUR wird als Verlustvortrag auf neue Rechnung vorgetragen. 

 
3. Dem Betriebsleiter der Seniorenzentren, Herrn Marc Biedinger, wird für das Jahr 2018 

Entlastung erteilt. 
 

4. Dem Betriebsausschuss der Seniorenzentren wird für das Jahr 2018 Entlastung erteilt. 
 

Jahresabschluss, Gewinn- und Verlustrechnung und Lagebericht liegen bis zur Erstellung 
des Jahresabschlusses 2019 im Hause der Seniorenzentren, Flemingstr. 2, 53123 Bonn – 
während der Dienstzeit – öffentlich aus. 
 
Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat am 07.01.2020 folgenden Prüfungsvermerk für den 
Jahresabschluss 2018 der Seniorenzentren erteilt: 
 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 Abs. 2 GO in der bis zum 31. Dezember 2018 gültigen 
Fassung i.V.m. Artikel 10 Abs. 1 des 2. NKFWG NRW gesetzliche Abschlussprüferin des 
Betriebes Seniorenzentren der Bundesstadt Bonn. Zur Durchführung der 
Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2018 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Dr. Heilmaier & Partner GmbH, Krefeld, bedient.  
 
Diese hat mit Datum vom 24.04.2019 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt. 
 
 

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

 
An die Seniorenzentren der Bundesstadt Bonn 

 
Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Seniorenzentren der Bundesstadt Bonn – bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 
1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der 
Seniorenzentren der Bundesstadt Bonn für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 
31. Dezember 2018 geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
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 deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung zum 31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. 
Januar bis zum 31. Dezember 2018 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des 
Landes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 
§ 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen 
Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung 
mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie 
in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die 
Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, 
und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den 
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 
dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter –
falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, 
die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das 
Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher 
als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme 
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, 
auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben 
unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks 
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung vermittelt. 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung. 
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 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die 
sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein 
eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und 
die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & 
Partner GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 
kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine 
Ergänzung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung 
bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich. 
 
Herne, den 07.01.2020 
 
GPA NRW 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
(Harald Debertshäuser) 
 
 
Seniorenzentren der Bundesstadt Bonn 
 
Biedinger 
Betriebsleiter 
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